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§ 241c StGB Vorbereitung der
Falschung oder Entfremdung

unbarer Zahlungsmittel

StGB - Strafgesetzbuch

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

§241c.

Wer mit dem Vorsatz, sich oder einem anderen eine Falschung unbarer Zahlungsmittel (§ 241a) oder eine Entfremdung
unbarer Zahlungsmittel nach 8 241e Abs. 1zu ermdglichen, ein Mittel oder Werkzeug, das nach seiner besonderen
Beschaffenheit ersichtlich zu einem solchen Zweck bestimmt ist, anfertigt, von einem anderen Ubernimmt, sich oder
einem anderen verschafft, einem anderen Uberlasst oder sonst besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu

bestrafen.

In Kraft seit 11.12.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/241c
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/241a
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/241e
file:///

	§ 241c StGB Vorbereitung der Fälschung oder Entfremdung unbarer Zahlungsmittel
	StGB - Strafgesetzbuch


